
Die anfallenden Gebühren beziehen sich jeweils auf einen Monat.

 

Krippenkinder:

Einen Beitragszuschuss über 100€ können Eltern aus Bundesmitteln per Antrag über das ZBFS erhalten.

Zeitrahmen Bis zu 25 Std./Woche       

= 4 - 5 Std. tgl.

Bis zu 30 Std./Woche           

= 5 - 6 Std. tgl.

Bis zu 35 Std./Woche          

= 6 - 7 Std. tgl.

Bis zu 40 Std./Woche         

= 7 - 8 Std. tgl.

Bis zu 45 Std./Woche         

= 8 - 9 Std. tgl.

Über  45 Std./Woche        

= über 9 Std. tgl.

Kosten 215,00 € 220,00 € 225,00 € 230,00 € 235,00 € 240,00 €

Hinzu kommen die Gebühren für Spielgeld, Kopiergeld, sowie ein Getränke- und Brotzeitenbeitrag in Höhe von 25,00 €.

Kindergartenkinder (Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt):

Zeitrahmen Bis zu 25 Std./Woche       

= 4 - 5 Std. tgl.

Bis zu 30 Std./Woche         

= 5 - 6 Std. tgl.

Bis zu 35 Std./Woche           

= 6 - 7 Std. tgl.

Bis zu 40 Std./Woche         

= 7 - 8 Std. tgl.

Bis zu 45 Std./Woche      

= 8 - 9 Std. tgl.

Über  45 Std./Woche       

= über 9 Std. tgl.

Kosten 35,00 € 40,00 € 45,00 € 50,00 € 55,00 € 60,00 €

Hinzu kommen die Gebühren für Spielgeld, Kopiergeld, sowie ein Getränke- und Brotzeitenbeitrag in Höhe von 35,00 €.

Hortkinder:

Zeitrahmen 3 Tage/Woche     4 Tage/Woche 5 Tage/Woche 

Kosten 85,00 € 90,00 € 95,00 €

Bonus: Besucht Ihr Kind während der Schulzeit den Hort, können wir das Ferienpaket zu vergünstigten Konditionen anbieten. 

Individuelle Vereinbarungen, wie etwa frühzeitiger Schulschluss, können mit uns selbstverständlich abgestimmt werden.  Die gebuchten Tage sind in Absprache 

mit uns frei wählbar. Bitte sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam Ihren individuellen Bedarf errechnen können.

Kinderzentrum am Rathaus:

Gebührenordnung ab 01.09.2022 / Zentrum für Kinder & Familien:

Ferienpaket: Sie buchen ohne Zeitlimit alle Ferien im Umfang von                                    

47 Tagen 

35,00 €

Mittagessen: Das Mittagessen ist individuell und wird pro eingenommmener Mahlzeit verrechnet (Kinderkrippe 2,80 €, Kindergarten 3,80 €, Kinderhort  4,10 €).

Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern weitergegeben. Deshalb ist der Beitrag bereits um 100€ verringert.

Hinzu kommen die Gebühren für Spielgeld, Kopiergeld, sowie ein Getränke- und Brotzeitenbeitrag in Höhe von 10,00 €.
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